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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.1956

Norm

UWG §2 C2a

Rechtssatz

Eine mißbräuchliche Bezeichnung im Sinne des § 2 UWG liegt auch dann vor, wenn es sich um eine Gewöhnung des

Publikums an eine unrichtige Bezeichnung handelt; daß irreführende Angaben allgemein gebraucht werden, ist ein

Mißbrauch, der nicht zum Maßstab des Zulässigen genommen werden darf.
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